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S. 25 ff. / 4.1.1 

 

Protokollbemerkung zu Punkt 1  

(unternehmerische und organisatorische Vorgaben) 

1. Die Stiftung bezweckt die Bereitstellung, Vermietung und Erhaltung 

von mindestens 500 gemeinnützigen Wohnungen in der Stadt Lu-

zern.  

Die Kommission überweist die Protokollbemerkung mit 7 : 4 : 0 

Stimmen. 
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Protokollbemerkung zu Punkt 2 

(unternehmerische und organisatorische Vorgaben) 

2. Die Stiftung bietet zielgruppenspezifisch Wohnungen für ältere Per-

sonen und Familien an. Der Fokus liegt auf dem generationenüber-

greifenden Wohnen. Die Stiftung sorgt für preisgünstige, vielfältige 

Wohnungen.  

Die Kommission überweist die Protokollbemerkung mit 8 : 2 : 1 

Stimmen. 

 

Protokollbemerkung zu Punkt 1, neu 

(ökologische Vorgaben) 

1. Die Stiftung «Wohnraum für alle» reduziert bei Bau-, Sanierungs- 

und Bewirtschaftungsmaßnahmen den Einsatz grauer Energie auf 

ein Minimum. Neubauten werden nur realisiert, wenn eine umfas-

sende Prüfung nachweist, dass eine Sanierung oder Umnutzung 

bestehender Bausubstanz nicht gleichwertig oder besser zur Er-

reichung des Stiftungsziels beiträgt. 

Die Kommission lehnt die Protokollbemerkung mit 5 : 6 : 0 Stim-

men ab. 

MINDERHEITSANTRAG 

 

Protokollbemerkung  

Für Neubauwohnungen wird eine Richtgrösse von 35 m² Wohnfläche 

pro Person festgelegt. 

Die Kommission lehnt die Protokollbemerkung mit 5 : 6 : 0 Stim-

men ab. 

MINDERHEITSANTRAG 
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4.1.2 Aktiv Liegenschaften erwerben und bewirtschaften 28  
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4.2 Neuerlass und Anpassung von Reglementen 32  

4.2.1 Neuerlass Reglement über die Förderung d. gemeinnützigen Wohnungsbaus 32 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollbemerkung  

Für Neubauwohnungen gilt folgende Mindestbelegung: Die Anzahl der 

Bewohnerinnen und Bewohner muss mindestens der Anzahl Zimmer 

minus eins entsprechen. 

Die Kommission überweist die Protokollbemerkung mit 7 : 4 : 0 

Stimmen. 

 

 

S. 29 / 4.1.3 

 

Protokollbemerkung  

Bei der Vergabe von Darlehen für die Erstellung von Wohnraum gilt die 

Einhaltung der Anlagekostenlimiten gemäss Verordnung des Bundes-

amtes für Wohnungswesen (BWO) über die Kostenlimiten und Darle-

hensbeträge als Vergabekriterium.  

Die Kommission lehnt die Protokollbemerkung mit 5 : 6 : 0 Stim-

men ab. 

MINDERHEITSANTRAG 

 

S. 32 / 4.2.1 

 

Auftrag  

Wenn nach fünf Jahren (im Jahr 2031) nicht mindestens 150 neue 

Wohnungen und nach 10 Jahren (im Jahr 2036) nicht mindestens 300 

neue Wohnungen erreicht werden, ist dem Parlament zwingend ein 

Bericht und Antrag mit Massnahmen vorzulegen.  

Die Kommission lehnt den Auftrag mit 4 : 6 : 1 Stimmen ab. 

MINDERHEITSANTRAG 
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Antrag zu Art. 4 

Art. 4 «Grundstückserwerb für gemeinnützigen Wohnraum» ist zu strei-

chen. 

Die Kommission lehnt den Antrag mit 4 : 7 : 0 Stimmen ab. 

MINDERHEITSANTRAG 

 

 

Antrag zu Art. 5 

Art. 5 «Stiftung ‹Wohnraum für alle›» ist zu streichen. 

Die Kommission lehnt den Antrag mit 4 : 6 : 1 Stimmen ab. 

MINDERHEITSANTRAG 
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11 Antrag 49 S. 49 ff. / Kap. 11 

 

Antrag/Beschluss 

 

I. Die Kommission erklärt die Initiative «Wohnrauminitiative: 

Aktive Bodenpolitik zur Förderung von zahlbarem Wohn-

raum» für gültig.  

 

Stimmenverhältnis: 11 : 0 : 0 (einstimmig) 

 

II. Die Kommission empfiehlt den Stimmberechtigten die Ab-

lehnung der Initiative «Wohnrauminitiative: Aktive Boden-

politik zur Förderung von zahlbarem Wohnraum».  

 

Stimmenverhältnis: 6 : 5 : 0 

 

III. Die Kommission beschliesst für die Umsetzung einer akti-

ven Bodenpolitik gemäss Gegenvorschlag Folgendes:  

 

1. Für die Schaffung der privatrechtlichen Stiftung 

«Wohnraum für alle» wird ein Sonderkredit von 70 Mio. 

Franken bewilligt.  

 

2. Für die Vergabe von zinslosen und zinsgünstigen Dar-

lehen an die Dachorganisation Wohnen Schweiz wird 

ein Sonderkredit von 22 Mio. Franken bewilligt.  

 

3. Für die Vergabe von zinslosen und zinsgünstigen Dar-

lehen an die Dachorganisation Wohnbaugenossen-

schaften Schweiz wird ein Sonderkredit von 22 Mio. 
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Franken bewilligt. 

 

4. Für 420 Stellenprozent bei der Dienstabteilung Immo-

bilien, Bereich Bewirtschaftung, per 1. Januar 2027 zu-

züglich Sach- und Betriebsmittel wird ein Sonderkredit 

von 7,34 Mio. Franken bewilligt. Im Falle einer gleich-

zeitigen Annahme sowohl des Gegenvorschlags zur 

«Wohnrauminitiative» als auch des Gegenvorschlags 

zur Initiative «Wohnraum für Menschen statt Profite für 

Spekulant*innen» wird der Kredit auf 4,62 Mio. Fran-

ken reduziert. 

 

5. Das Reglement über die Förderung des gemeinnützi-

gen Wohnungsbaus vom 24. Oktober 2013 wird ge-

mäss Vorlage neu erlassen. 

 

Stimmenverhältnis: 7 : 4 : 0 

 

IV. Für das Budget 2026 wird ein Nachtragskredit von 30 Mio. 

Franken unter Vorbehalt des Inkrafttretens des Gegenvor-

schlags bewilligt.  

 

Stimmenverhältnis: 7 : 4 : 0 

 

V. Die Motion 98, Rieska Dommann und Mike Hauser namens 

der FDP-Fraktion vom 15. Juli 2025: «Finanzielle Unter-

stützung für den gemeinnützigen Wohnungsbau», wird als 

Postulat erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 

Stimmenverhältnis: 11 : 0 : 0 

 

VI. Die Motion 52, Anna-Lena Beck und Roland Z’Rotz na-

mens der GLP-Fraktion, Zoé Stehlin namens der SP/JUSO-
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Fraktion, Chiara Peyer, Selina Frey und Christov Rolla na-

mens der GRÜNE/JG-Fraktion sowie Luzi Andreas Meyer 

namens der Mitte-Fraktion vom 26. Februar 2025: «Förde-

rung von zahlbarem studentischem Wohnraum», wird als 

Postulat erheblich erklärt. 

 

Stimmenverhältnis: 9 : 2 : 0 

 

VII. Die Beschlüsse gemäss Ziffern II und III unterliegen dem 

obligatorischen Referendum. Ziffer III ist den Stimmbe-

rechtigten als Gegenvorschlag zur Initiative in einer Dop-

pelabstimmung zu unterbreiten. 

 

Stimmenverhältnis: 11 : 0 : 0 

 

 


